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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Auf der Grundlage der in Artikel 10 

Absatz 1 erwähnten Berichte bewertet die 

Kommission hinsichtlich NH3 bestehende 

rechtsverbindliche 

Emissionsreduktionsverpflichtungen 

aufgrund der jüngsten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse unter Berücksichtigung 

dessen, was die Mitgliedstaaten im 

Rahmen der Richtlinie 2001/81/EG und 

des Protokolls zur Verringerung von 

Versauerung, Eutrophierung und 

Bodennahem Ozon zum Übereinkommen 

über Weiträumige Grenzüberschreitende 

Luftverunreinigung von 1979 erreicht 

haben. 

 Bis 2020 bewertet die Kommission den 

Fortschritt in Richtung auf die 

Verpflichtungen im Rahmen dieser 

Richtlinie und berücksichtigt dabei unter 

anderem Folgendes: 

 (a) den UNECE-Leitfaden für Techniken 

zur Vermeidung und Verringerung von 

Ammoniakemissionen, den UNECE-

Verhaltenskodex für bewährte 

landwirtschaftliche Verfahren zur 

Verringerung von Ammoniakemissionen 

(in der überarbeiteten Fassung von 2014) 

sowie die besten verfügbaren Techniken 

im Sinne des Artikels 3 Nummer 10 der 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
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Parlaments und des Rates; 

 (b) Umweltschutzmaßnahmen im 

Agrarbereich im Rahmen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik; 

 (c) Überarbeitungen aller einschlägigen 

Luftqualitätsvorschriften , einschließlich 

unter anderem derjenigen, die in Artikel 3 

Nummer 12a dieser Richtlinie erwähnt 

sind. 

 Gegebenenfalls legt die Kommission 

Gesetzgebungsvorschläge für Ziele für die 

Zeit nach 2030 zur Verbesserung der 

Luftqualitätsnormen vor. 

Or. en 

 

 


